VV-Bau Anlage 6-060
Zusatzliche Vertragsbedingungen (ZVB)

Zusatzliche Vertragsbedingungen (ZVB)
fur die Ausfihrung von Bauleistungen im Hochbau, Garten-/Landschaftsbau und Ingenieurbau

Hinweis: Die 8§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B).

TEIL A:  Regelungen fir die Bauauftrage der Freien und Hansestadt Hamburg

1 Werbung (§ 4 Abs. 1)
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

2 Technische Spezifikationen
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europaische
Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, inter-
nationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz ,oder gleichwertig” immer
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

3 Ausfuhrung der Leistung (8 4)

Der Auftragnehmer hat bei der Leistungsausfiihrung insbesondere die landesrechtlichen Regelungen der Auftrag-
geberin zu beachten (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2), die im Hinweisblatt Landesrecht aufgefihrt sind.

Solange der Vertrag nicht vollstandig erfillt ist, hat der Auftragnehmer unverziiglich jede Anderung der im Vordruck
Eignung geforderten Nachweise, Angaben und Unterlagen (z.B. Zugehdrigkeit zur Berufsgenossenschaft) der Auf-
traggeberin mitzuteilen.

Der Auftragnehmer hat der Auftraggeberin einen Bauunfall, bei dem Personen- oder Sachschaden entstanden ist,
unverziglich mitzuteilen.

Der Auftragnehmer hat die Auftraggeberin rechtzeitig zu informieren, wenn die weitere Bauausfiihrung eine
Prufung und Feststellung der Mangelfreiheit einer (Teil-)Leistung erschwert (§ 4 Abs. 10). In diesem Fall sind auf
der Baustelle gemeinsam Feststellungen tber den Zustand der (Teil-)Leistung, ihre Vertragsmafigkeit sowie Art
und Umfang der Leistung vorzunehmen, die der Auftragnehmer rechtzeitig zu beantragen hat (§ 14 Abs. 2 Satz 3).

4 Kindigung (8 8)

Die Auftraggeberin ist nach § 8 VOB/B und § 314 Biirgerliches Gesetzbuch zur Kiindigung des Vertrages berechtigt.
Sonstige vertragliche oder gesetzliche Anspriiche der Auftraggeberin bleiben unberihrt.

5 Abnahme (§ 12)
Die Auftraggeberin verlangt eine formliche Abnahme (8§ 12 Abs. 4 Nr. 1 Satz 1).
Der Auftragnehmer erklart bei der Abnahme, dass er die geltenden gesetzlichen und behérdlichen Bestimmungen
bei der Ausfuihrung der Ubertragenen Leistung nach 8 4 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 beachtet hat und insbesondere gegen

ihn oder seine/n Erflllungsgehilfen (z.B. Nachunternehmer oder Nach-Nachunternehmer) kein Ordnungswidrig-
keitsverfahren, Ermittlungsverfahren oder Strafverfahren anhéngig war oder ist (Vordruck Abnahme).

6 Stundenlohnarbeiten (§ 2 Abs. 10 und § 15)

Der Auftragnehmer hat Uber Stundenlohnarbeiten téglich Stundenlohnzettel einzureichen. Diese mussen die An-
gaben nach § 15 Abs. 3 enthalten. Die Originale der Stundenlohnzettel werden an den Auftragnehmer zuriickge-
geben, die Auftraggeberin behalt bescheinigte Durchschriften.

Stundenlohnrechnungen sind entsprechend den Stundenlohnzetteln aufzugliedern.

7 Zahlungen (8§ 16)
Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet.

8 Sicherheitsleistung (8§ 17)

8.1  Treffen die Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) keine abweichende Regelung, ist bei 6ffentlicher Ausschrei-
bung und offenem Verfahren ab einer Auftragssumme von 250.000 EUR (ohne USt) eine Sicherheit fiir die Ver-
tragserfillung in Héhe von fiinf Prozent der Netto-Auftragssumme zu leisten.

Treffen die Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) keine abweichende Regelung, ist ab einer Auftragssumme
von 250.000 EUR (ohne USt) eine Sicherheit fiir die Erflllung von Mangelanspriichen in Héhe von drei Prozent der
Auftragssumme zu leisten. Nach Feststellung der Abrechnungssumme ist diese maRgeblich.
Eine Sicherheit fir Abschlagszahlungen nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 und fur vereinbarte Vorauszahlungen ist in
Hohe der jeweiligen Zahlung zu verlangen.

8.2  Eine Sicherheit soll mdglichst durch selbstschuldnerische Bulrgschaft geleistet werden, das Wahlrecht des Auftrag-
nehmers aus § 17 Abs. 3 bleibt aber unberihrt.
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Wird Sicherheit durch Birgschaft gleistet, sind die Vordrucke Birgschaft und Verwahrung Burgschaft aus Teil 7
VV-Bau zu verwenden.

Die Burgschaft fur die Vertragserfillung ist Giber den Gesamtbetrag der Sicherheit in einer Urkunde zu stellen.

Leistet der Auftragnehmer eine Sicherheit nicht binnen 18 Werktagen nach Vertragsschluss (Zugang des Zu-
schlagsschreibens), wird die Auftraggeberin einen Zahlungseinbehalt nach § 17 Abs. 7 vornehmen.

Eine fur die Vertragserfillung gestellte Sicherheit wird gemaf (8 17 Abs. 8 Nr. 1 nach der Abnahme und Zug-um-
Zug gegen Stellung einer Sicherheit (z.B. Vorlage der Biirgschaftsurkunde) fur die Erfiillung von Méngelanspriichen
zurlickgegeben (Zziffer 6.12.5 VV-Bau).

Bestehen zu diesem Zeitpunkt noch Vertragserfullungsanspriiche (z.B. noch fehlende Teilleistungen), ist fir diese
eine gesonderte Sicherheit (z.B. Erfullungsbirgschaft in gesonderter Urkunde) zu stellen. Sind zudem noch fest-
gestellte Mé&ngel zu beseitigen, erhoht sich diese Sicherheit um den zweifachen Betrag der voraussichtlichen Auf-
wendungen der Mangelbeseitigung.

Eine flr die Erfullung von Méangelanspruchen gestellte Sicherheit wird geman § 17 Abs. 8 Nr. 2 Satz 1 nach Ablauf
von zwei Jahren zurtickgegeben.

Sind rechtzeitig geltend gemachte Anspriiche (z.B. Mangelanspriiche, gesicherte Erstattung von Uberzahlungen)
zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfillt, wird die Auftraggeberin einen entsprechenden Teil der Sicherheit zurlickhal-
ten (8 17 Abs. 8 Nr. 2 Satz 2).

Eine Burgschaftsurkunde fir Abschlagszahlungen nach 8§ 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B wird nach dem mangel-
freien Einbau der Stoffe oder Bauteile zuriickgegeben.

Eine Birgschaftsurkunde fiir vereinbarte Vorauszahlungen wird zuriickgegeben, wenn die Vorauszahlungen auf
fallige Zahlungen vollstandig angerechnet worden sind.

Steuerabzug bei Bauleistungen (Freistellungsbescheinigung)

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, der Auftraggeberin jede vom zustandigen Finanzamt vorgenommene Ande-
rung in Bezug auf die vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) unverziiglich schriftlich mitzuteilen.

Rahmenvereinbarungen

Fir die Vergabe von Bauleistungen iber eine Rahmenvereinbarung gelten diese ZVB mit folgenden Maf3gaben:
Die Rahmenvereinbarung legt die Art und den Umfang der Leistung fest.

Sie wird fur die in Nr. 11.1 Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) bestimmte Dauer geschlossen.

Der konkrete Einzelauftrag wird von einer abrufberechtigten Stelle (Nr. 11.2 BVB) auf dem Vordruck Einzelauftrag
(R) erteilt. Darin sind z.B. die Art, der Ort und die Ausfiihrungszeit der auszufuhrenden Leistung festgelegt. Ein
Auftragnehmer darf nur Anordnungen seiner beauftragenden Stelle befolgen.

Hinweis: Ein Einzelauftrag im Unterschwellenbereich muss die Wertgrenzen der Ziffer 6.4.5 VV-Bau beachten.
Ein Einzelauftrag im Oberschwellenbereich muss die Vorgaben des § 4a Abs. 4, 5 VOB/A beachten.

Hinweis: Bei Rahmenvereinbarungen sind Nebenangebote und Nachunternehmereinsatz unzulassig (Ziffer 6.4.5 VV-Bau).

Fur von der Auftraggeberin angeordnete Stundenlohnarbeiten werden die vereinbarten Stundenverrechnungssatze
zuzuglich Umsatzsteuer nach den tatsachlich geleisteten Arbeitszeiten ohne Wegezeiten bezahlt; die vereinbarten
Verrechnungssatze gelten unabhéngig von der Anzahl der geleisteten Stunden. Vom Auftraggeber zu vertretende
und anerkannte Warte- und Arbeitsunterbrechungszeiten werden wie Stundenlohnarbeiten vergiitet.

Verlangt die Auftraggeberin eine Leistungsausfiihrung auBerhalb der werktaglichen Regelarbeitszeit, wird fir jede
geleistete Stunde eine zusétzliche Vergitung (Tarifzuschlag) nach der einschlagigen Tarifvereinbarung fiir Mehr-,
Sonntags-, Feiertags- und Nacharbeit zzgl. der tatsachlich aufgewendeten Zuschlage gezahit.

Verlangt die Auftraggeberin die Ausfiihrung eines Einzelauftrages sehr geringen Umfangs, wird nach Maf3gabe der
Nr. 11.3 BVB eine zusétzliche Aufwandspauschale gezahlt.
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TEIL B: Regelungen fir die Bauauftrdge der Bundesrepublik Deutschland
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11.2

Anwendbare Regelungen

Fur Auftrage Uber Bauleistungen, die die Freie und Hansestadt Hamburg im Wege der Bundesauftragsverwaltung
erteilt, gelten ausschlieflich

e die oben in Teil A enthaltenen Regelungen der Nummern 1, 2 und 9 sowie

e die Regelungen der nachstehenden Nummern 11.1 und 11.2:

Sicherheitsleistung

Soweit in den Besonderen Vertragsbedingungen keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde und die Auf-
tragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit fiir die Vertragserfillung in
Hoéhe von funf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu leisten.

Ist nach den Besonderen Vertragsbedingungen Sicherheit fur Mangelanspriiche vereinbart, betragt sie drei Pro-
zent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Burgschaften

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist daftir das jeweils einschlagige Formblatt des Auftraggebers zu ver-
wenden oder die Birgschaftserklarung muss den Formblattern des Auftraggebers entsprechen, und zwar fur

- die Vertragserfillung das Formblatt .Vertragserfullungsburgschaft*

- die Méangelanspriche das Formblatt .Mangelansprichebirgschaft"

- vereinbarte Vorauszahlungen und
Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 S. 3 VOB/B
das Formblatt ~Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbirgschaft”

Die Burgschaftsurkunden missen den Anforderungen des Auftraggebers entsprechen (8 17 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz
2 VOB/B). Hierunter fallen ggf. folgende Erklarungen des Biirgen:

- ,Der Burge Ubernimmt fur den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Birgschaft nach deutschem Recht.

- Auf die Einrede der Vorausklage gemaf § 771 BGB wird verzichtet.

- Die Birgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Riickgabe dieser Burgschaftsurkunde.

- Die Birgschaftsforderung verjéahrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Birgschafts-
vertrages getroffene Vereinbarungen tber die Verjahrung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und
dem Auftragnehmer sind fiir den Birgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.

- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle.”

Die Urkunde uber die Abschlagszahlungsbiirgschaft wird zuriickgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, fir die

Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind.

Die Urkunde uber die Vorauszahlungsbirgschaft wird zurickgegeben, wenn die Vorauszahlung auf féallige Zahlun-

gen angerechnet worden ist.
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	Hinweis: Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B).

